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- Getrennte Nutzung der neuen Flaniermeile
für Radfahrer und Fußgänger -



Getrennte Nutzung für Radfahrer und Fußgänger? 



Flaniermeile Fußgängerzone (Rad frei)



Getrennte Nutzung für Radfahrer und Fußgänger? 

- Mögliche Strecke ca. 220m 

- Auf der Nordseite keine Weiterführung durch den Stadthallenvorplatz / 
Trennung durch Berliner Straße

- Auf der Südseite keine Weiterführung durch Querungen Fußgänger sowie 
Querung zwischen ÖPNV Haltestellen und Blechen-Carré 



Flaniermeile

Fußgängerzone (Rad frei)

Fußgängerzone (Rad frei)

Ca. 220 m

Konfliktstelle 
mit Fußverkehr







Getrennte Nutzung für Radfahrer und Fußgänger? 

Festlegung, auf welcher Seite die Führung erfolgen soll?! 

- Ostseite schwierig, da Sitzmöglichkeiten
- Westseite ungewiss, da nicht abzuschätzen ist, was sich an der Seite 

entwickelt 











Getrennte Nutzung für Radfahrer und Fußgänger? 

Pro getrennte Führung
- Wichtige Nord-Süd Verbindung für den Radverkehr

Contra getrennte Führung
- Vielfältige Längs- und Querbewegung
- Konfliktstellen mit Fußverkehr (Bänke, Querung Lindenpforte)
- Breite für Rad mind. 3m, somit nur 2m für den Fußverkehr (schwierig für 

Gruppen)
- Nutzung als Flaniermeile fraglich
- Qualitätsverlust der Fußgänger steht nicht im Verhältnis zum 

Qualitätsgewinn der Radfahrer
- Keine Sicherheitsbereiche/Puffer zwischen Rad- und Fußverkehr



Einrichtung eines Behindertenparkplatzes 
in der Bahnhofstraße

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit


